
Umweltbezogene Informationen  
zum Entwurf des B-Plans Nr. 23 „Südblick“ der Gemeinde Sanitz 
 
1)            Schalltechnische Untersuchung (TÜV Nord Umweltschutz, 07.2018) 
 
2)    Artenschutzfachbeitrag (Lämmel Landschaftsarchitektur, 10.2019) 
  
3)            Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung (bsd, 10.2024) 
 
4)            wesentliche, bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 

-         Landesamt f. Kultur und Denkmalpflege v. 16.08.2024 (zum Schutzgut Kultur und 
Sachgüter) 

- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt v. 30.07.2024 (zu den Schutzgütern 
Oberflächenwasser, Grundwasser) 

- Untere Immissionsschutzbehörde v. 25.07.2024 (zum Schutzgut Gesundheit / 
Lärmimmissionen) 

- Untere Bodenschutzbehörde v. 22.07.2024 (zum Schutzgut Boden/Altlasten) 
- Untere Naturschutzbehörde v. 13.08.2024 (zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, 

Landschaftsbild) 
 
 

AUSLEGUNGSEXEMPLAR 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Diese Unterlage wurde in der Zeit vom 23.06.2025 bis zum 23.07.2025 im Internet auf dem Beteiligungs-
Portal „Bauleitplanung Online“ veröffentlicht. 
Diese Unterlage hat in der Zeit vom 23.06.2025 bis zum 23.07.2025 öffentlich ausgelegen. 
Diese Unterlage wurde in der Zeit vom 23.06.2025 bis zum 23.07.2025 über das Bau- und Planungsportal 
M-V zugänglich gemacht. 
 
 
 
Sanitz, ……                                                         Siegel                                                                 Unterschrift 
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1 EINGRIFFS- UND AUSGLEICHSBILANZ ZUM NEUEN EINGRIFF 
 
Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 23 werden Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne 
des § 1a Abs. 3 BauGB vorbereitet. Durch die Inanspruchnahme einer Ackerfläche in Nach-
barschaft einer Strauchhecke entstehen direkte und indirekte Eingriffe.  
 
Die folgenden naturschutzrechtlichen Regelungen werden bei der vorliegenden Planung be-
rücksichtigt. 
 
Fachgesetze 
Gemäß § 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist die Natur und Landschaft im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. 
 
Für das Bebauungsplanverfahren ist grundsätzlich die Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 
BauGB in Verbindung mit §§ 13 und 14 BNatSchG zu beachten.  
 
Schutzgebiete 
Im Bereich des vorliegenden Eingriffs durch den Bebauungsplan sind keine Schutzgebiete 
betroffen.  
Für die gesetzlich geschützte Strauchhecke mit Überschirmung (gem. HzE Nr. 2.3.2) nördlich 
des Plangebietes, parallel zum Groß Lüsewitzer Weg erfolgte mit einer Naturschutzgenehmi-
gung vom 07.09.2021 bereits eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 20 Abs. 
1 NatSchAG M-V von der unteren Naturschutzbehörde. Die Beeinträchtigung insgesamt als 
Wertbiotop durch die heranrückende Planung und der Verlust der Eigenschaft als geschütztes 
Biotop ist darin bereits berücksichtigt. Die Strauchhecke wird zusätzlich nach vorliegendem 
überarbeiteten Planngsstand in zwei Einfahrtsbereichen zerstört. 
Der Ausnahmegenehmigung ist verbunden mit der realen Ausgleichspflanzung einer Hecke 
gem. Kompensationsmaßnahme der HzE 2.22 außerhalb des Plangebietes. 
 
Methodik zur Eingriffsermittlung 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden gemäß der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ (HzE 
2018) vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern er-
mittelt, wobei bei diesem Vorhaben differenzierte Eingriffe bilanziert werden: 
- Eingriffe durch Funktionsverluste und Versiegelung 
- Eingriffe durch Biotopbeeinträchtigungen des angrenzenden Wertbiotopes,  

der Strauchhecke 
 
1.1 Eingriffe für Biotopbeseitigung und Versiegelung  
 
Das Plangebiet befindet sich zu 100% auf der Ackerfläche. Durch die Anbindung der Planstra-
ßen erfolgen auch neue kleinteilige Eingriffe außerhalb des Plangebietes. Die Ermittlung der 
Eingriffe durch Versiegelung von Baugebietsflächen erfolgt anhand der Grundflächenzahl 
GRZ. Dabei wird auch die nach Baunutzungsverordnung mögliche Überschreitung um 50% 
mitberücksichtigt. 
 
Die Lehmackerflächen haben gem. der HzE eine Wertstufe von 0, daraus ergibt sich ein 

 Biotopwert 1 
 
Die Strauchhecke mit Überschirmung hat eine Wertstufe von 3 und damit einen 

 Biotopwert 6  
 
Nördlich des Bebauungsplangebietes grenzen Bebauung und die Straße „Groß Lüsewitzer 
Weg“ an, beide Störquellen liegen im Abstand < 100 m zur Hecke und Ackerfläche, daraus 
folgt ein Abschlag auf den Biotopwert mit 

 Lagefaktor 0,75  
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Baugebiet WA1 GRZ 0,4
Ackerfläche 12.1.2 2.347

Biotopbeseitigung 2.347 x 1 x 0,75 > 1.760

Versiegelung 1.408 x 0,5 > 704
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Baugebiet WA 1 2.464

Baugebiet WA2 GRZ 0,4
Ackerfläche 12.1.2 1.700

Biotopbeseitigung 1.700 x 1 x 0,75 > 1.275

Versiegelung 1.020 x 0,5 > 510
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Baugebiet WA 2 1.785

Baugebiet WA3 GRZ 0,4
Ackerfläche 12.1.2 13.115

Biotopbeseitigung 13.115 x 1 x 0,75 > 9.836

Versiegelung 7.869 x 0,5 > 3.935
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Baugebiet WA 3 13.771

Baugebiet WA4 GRZ 0,4
Ackerfläche 12.1.2 5.784

Biotopbeseitigung 5.784 x 1 x 0,75 > 4.338

Versiegelung 3.470 x 0,5 > 1.735
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Baugebiet WA 4 6.073

Fläche f. Gemeinbedarf Schule GRZ 0,8
Ackerfläche 12.1.2 9.139

Biotopbeseitigung 9.139 x 1 x 0,75 > 6.854

Versiegelung 7.311 x 0,5 > 3.656
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Schulfläche 10.510

Fläche f. Gemeinb. KiTa/ Hort GRZ 0,4
Ackerfläche 12.1.2 3.822

Biotopbeseitigung 3.822 x 1 x 0,75 > 2.867

Versiegelung 2.293 x 0,5 > 1.147
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff KiTa/ Hortfläche 4.014
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Planstraße A 5631
Ackerfläche 12.1.2 5.631

Biotopbeseitigung 5.631 x 1 x 0,75 > 4.223

Versiegelung 5.631 x 0,5 > 2.816
Bankettstreifen, außerhalb B-Plan23 14.7. 58

Biotopbeseitigung 58 x 1 x 0,75 > 44

Versiegelung 58 x 0,5 > 29
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Planstraße A 7.112

Planstraße B 816
Ackerfläche 12.1.2 816

Biotopbeseitigung 816 x 1 x 0,75 > 612

Versiegelung 816 x 0,5 > 408
Strauchhecke, außerhalb B-Plan23 2.3.2 88

Biotopbeseitigung 88 x 6 x 0,75 > 396

Versiegelung 88 x 0,5 > 44
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Planstraße B 1.460

Parkstände Planstraße B 102
Ackerfläche 12.1.2 102

Biotopbeseitigung 102 x 1 x 0,75 > 77

Versiegelung 102 x 0,5 > 51
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Parkstände Planstraße B 128

Mischverkehrsflächen 1015
Ackerfläche 12.1.2 1.015

Biotopbeseitigung 1.015 x 1 x 0,75 > 761

Versiegelung 1.015 x 0,5 > 508
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Mischverkehrsflächen 1.269

Fußwege 229
Ackerfläche 12.1.2 229

Biotopbeseitigung 229 x 1 x 0,75 > 172

Versiegelung 229 x 0,5 > 115
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Mischverkehrsflächen 287

Wendeanlage Gr. Lüsewitzer Weg 65
Strauchhecke, außerhalb B-Plan23 2.3.2 65

Biotopbeseitigung 65 x 6 x 0,75 > 293

Versiegelung 65 x 0,5 > 33
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Wendeanlage 326

Regenrückhaltung 1918
Ackerfläche 12.1.2 1.918

Biotopbeseitigung 1.918 x 1 x 0,75 > 1.439

Versiegelung 1.918 x 0,2 > 384
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Regenrückhaltung 1.823

Müllbereitstellungsflächen 49
Ackerfläche 12.1.2 49

Biotopbeseitigung 49 x 1 x 0,75 > 37

Versiegelung 49 x 0,5 > 25
Kompensationsflächenäquivalent Eingriff Müllbereitstellungsflächen 62

Flächenäquivalent für Biotopbeseitigung und Versiegelung 51.084 m².
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1.2 Eingriffe durch Biotopbeeinträchtigungen der Strauchhecke 
 
Die unmittelbar nördlich angrenzende Strauchhecke als Wertbiotop außerhalb des Plangebie-
tes ist auf ihre Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu bilanzieren.  
 
Für diese Strauchecke erfolgte mit der Naturschutzgenehmigung vom 07.09.2021 bereits eine 
Bewertung und Bilanzierung. Diese wird hier übernommen und fließt mit in das aktuelle Ein-
griffsvorhaben B-Plan Nr. 23 ein. 
Von den insgesamt 1.630 m² werden die zwei kleinen Teilflächen abgezogen, da diese im 
vorherigen Kapitel als Funktionsverlust und Versiegelung berücksichtigt sind.  
 
Durch die unmittelbare Nachbarschaft der Strauchhecke an der nördlichen Straße „Groß Lü-
sewitzer Weg“ und der Wohnbebauung sind Funktionsbeeinträchtigungen der Hecke zu be-
rücksichtigen.  

 Wirkfaktor 0,5 
 
Die Strauchhecke mit Überschirmung hat eine Wertstufe von 3 und damit einen 
 

 Biotopwert 6  
 
Fläche des betroffenen 
Biotoptyps (m²) 

X  Biotopwert des be-
troffenen Bio-
toptyps 

X Wirkfaktor  
 
= 

Eingriffsflächen- 
äquivalent 
(m²KFÄ) 

1.630 – 88 – 65  
1477 

 
X   

 
6 

 
X 

 
0,5 

 
= 

 
4.434 

 
 
 
1.3 Zusammenstellung Kompensationsflächenbedarf und Ausgleich 
 
Eingriffe durch Biotopbeseitigung und Versiegelung allgemein 
                                                 (davon Strauchhecke 766 KFÄ)  

51.084 KFÄ 

Eingriffe durch Biotopbeeinträchtigungen auf nachbarschaftliche Wertbio-
tope, Strauchhecke 
 

  4.434 KFÄ 

 
Summe Ausgleichserfordernis  
 

 
55.518 KFÄ 

 
 
Ausgleichserfordernis Strauchhecke  
 

 
  5.200 KFÄ 

 
 
Ausgleichserfordernis Allgemein 
 

 
  50.318 KFÄ 

 
Das Eingriffserfordernis, welches mit den Eingriffen auf die Strauchhecke entsteht ist gem. 
der Ausnahmegenehmigung real auszugleichen. Da sich das Eingriffserfordernis durch zu-
sätzliche Versiegelungen erhöht, wird die Herleitung der realen Anpflanzfläche auch erhöht. 
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Bei der Beachtung der erforderlichen 5.200 KFÄ und dem Heranziehen der Kompensations-
maßnahme 2.22 und einem Kompensationswert von 3 nebst Leistungsfaktor 0,5 ergibt sich 
ein Flächenbedarf von 3.467 m². 
 
(Auszug aus der Genehmigung, mit angepasster Breite) 
Die Ausgleichsmaßnahme soll auf den Flurstücken 77/2 und 78, Flur 1, Gemarkung Fienstorf 
durchgeführt werden. Die Fläche liegt einer Gemeindestraße und einer landwirtschaftlichen 
Fläche mit konventionellem Anbau an. Aus diesem Grunde wird die Maßnahme 2.22 mit dem 
vorgelagerten Krautsaum bevorzugt, um einen Puffer zur Strafe und / oder zur landwirt-
schaftlichen Nutzflache zu schaffen. Es ergibt sich auf einer Länge von 240 m eine Breite der 
Maßnahmefläche von ca. 14,5 m, sodass ein Krautsaum nebst Gehölzpflanzung großzügig 
umgesetzt werden können. 
 
Anforderungen für Anerkennung der Neuanpflanzung: 
• Vorlage eines Pflanzplanes: 
- Verwendung von Arten naturnaher Feldhecken (siehe Definition gesetzlich geschützter  
Biotope, Nr. 4.4 der Anlage 2 zu § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V) 
- Verwendung standortheimischer Gehölzarten aus möglichst gebietseigenen Herkünften 
- Verwendung von mind. 5 Straucharten und mind. 2 Baumarten 
- Pflanzqualitäten und- größen: Sträucher 60/100 cm, 3-triebig, 
- Pflanzung von einzelnen großkronigen Bäumen als Überhälter (Bäume I. Ordnung) in  
Abständen von ca. 15-20 m untereinander (Stammumfang 12/14 cm) mit Zweibocksicherung  
- Pflanzabstände: Sträucher im Verband 1,0 m x 1,5 m  
- Sicherung der Pflanzung durch Schutzeinrichtung gegen Wildverbiss  
- Mindestreihenzahl: 3 im Abstand von 1,5 m incl. beidseitiger Saum von 2 m Abstand  
vom Stammfuß 
- Mindestbreite der Heckenpflanzung: 7 m 
- Einrichtung des Krautsaumes durch Selbstbegrünung 
- Sicherung gegen Bewirtschaftung z.B. durch Eichenspaltpfähle 
 
• Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 
- Pflege der Gehölze durch 1-2malige Mahd je nach Standort und Vergrasung über einen  
Zeitraum von 5 Jahren  
- Nachpflanzen der Bäume bei Ausfall, bei Sträuchern bei mehr als 10 % Ausfall 
- bedarfsweise Bewässerung und Instandsetzung der Schutzeinrichtungen  
- Verankerung der Bäume nach dem 5. Standjahr entfernen  
- Abbau der Schutzeinrichtungen bei gesicherter Kultur, frühestens nach 5 Jahren 
- Aushagerungsmahd des Krautsaumes auf nährstoffreichen und gedüngten Standorten  
im 1.-5. Jahr zweimal jährlich zwischen dem 1. Juni und dem 30. Oktober mit Abfuhr des  
Mähgutes 
- Mahdhöhe mind.10 cm über Geländeoberkante, mit Messerbalken 
 
• Vorgaben zur Unterhaltungspflege:  
- Pflegemaßnahmen des Strauchsaumes beschränken sich auf seitliche Schnittmaßnahmen, 
um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern 
- kein Auf-den-Stock-Setzen 
- Mahd des Krautsaumes nicht vor dem 1. Juli je nach Standort einmal jährlich aber mindes-
tens alle 3 Jahre mit Abfuhr des Mähgutes 
- Mahdhöhe mind.10 cm über Geländeoberkante 
 
Mit der Neuanpflanzung einer Strauchhecke können nur die Eingriffe auf die Strauch-
hecke ausgeglichen werden, das verbleibende Defizit von 50.318 KFÄ ist mit dem Kauf 
von Ökopunkten (KFÄ) aus der Landschaftszone Rückland Mecklenburgische Seen-
platte ausgleichbar.  
Dann sind die entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft mit dem B-Plan Nr. 23 
der Gemeinde Sanitz ausgeglichen.  



Hausanschriften:  
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern 
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Auskunft erteilt: DenkmalGIS 
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e-mail: poststelle@lakd-mv.de 

Aktenzeichen: 240703_010006E06 

Schwerin, den 16.08.2024 

 
Verfahren: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Ihr Schreiben vom 03.07.2024 
Ihr Aktenzeichen kein 
Gemeinde Sanitz 
Grundstueck Südblick 
Georeferenz kein 
Vorhaben B-Plan Nr. 23 "Südblick" 
Hier eingegangen 03.07.2024 07:29:00 
 
Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der 
Landesdenkmalfachbehörde und als Träger öffentlicher Belange (§ 4 (2) Pkt. 6 
DSchG MV). 
 
Im Gebiet des o. g. Vorhabens sind nach den hier vorliegenden Unterlagen 
keine ordnungsgemäß in die Denkmalliste nach § 5 DSchG MV eingetragene 
bekannte bzw. vermutete Bodendenkmale bekannt. 
 
Gemäß DSchG MV sind Baudenkmale, bekannte bzw. vermutete Bodendenkmale in 
die Denkmallisten einzutragen. Die Denkmallisten sind getrennt nach 
Bodendenkmalen, Baudenkmalen und beweglichen Denkmalen zu führen. Der 
Eigentümer und die Gemeinde sind von der Eintragung aller Denkmale in die 
jeweiligen Denkmallisten zu benachrichtigen. Veränderungen an den 
Denkmallisten dürfen nur nach Anhörung der Denkmalfachbehörde vorgenommen 
werden. 
 
Zuständige Behörde für die Führung der Denkmalliste ist gemäß § 5 DSchG MV 
die jeweilige untere Denkmalschutzbehörde. RECHTLICH VERBINDLICHE Auskünfte 
(einschließlich Denkmalwertbegründung) zu TATSÄCHLICHEN Bau- und 
Bodendenkmalen auf der Denkmalliste, das sind ausschließlich jene, die in 
einem eigens dafür durchgeführtem geordneten Verfahren zur Aufnahme auf die 
Denkmalliste gemäß DSchG MV aufgenommen worden sind, KÖNNEN DAHER NUR von 
der UNTEREN Denkmalschutzbehörde auf Grundlage der dort geführten 
Denkmalliste gegeben werden. 
 

http://www.kulturerbe-mv.de/
mailto:poststelle@lakd-mv.de
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Die Denkmallisten stehen bei den unteren Denkmalschutzbehörden jedermann zur 
Einsicht offen. Die Denkmallisten für Bodendenkmale und bewegliche Denkmale 
können nur von demjenigen eingesehen werden, der ein berechtigtes Interesse 
nachweist (siehe § 5 DSchG MV). 
 
Der Grundstückseigentümer MUSS allerdings von der Eintragung in die 
Denkmalliste (einschließlich Denkmalwertbegründung) benachrichtigt worden 
sein, denn die untere Denkmalschutzbehörde ist dazu gesetzlich verpflichtet, 
und dürfte daher Kenntnis von den sein Grundstück betreffenden Inhalten der 
Denkmalliste haben. 
 
Im Plangebiet ist kein Grabungsschutzgebiet gemäß § 14 DSchG MV ausgewiesen. 
 
Die gegenwärtig im Land bekannten bzw. vermuteten Bodendenkmale machen nur 
einen kleinen Teil der tatsächlich vorhandenen Bodendenkmale aus. Daher muss 
stets mit dem Vorhandensein weiterer, derzeit noch unentdeckter 
Bodendenkmale gerechnet werden. Auch diese Bodendenkmale sind gemäß § 5 (2) 
DSchG MV gesetzlich geschützt. 
 
Die §§ 6,7,8 und 9 DSchG MV 
 
§ 6 - Erhaltungspflicht, 
§ 7 - Genehmigungspflicht, 
§ 8 - Veränderungsanzeige, 
§ 9 - Auskunfts- und Duldungspflicht 
 
gelten jedoch für bewegliche Denkmale nur, wenn sie in die Denkmalliste 
eingetragen sind. 
 
Um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgüter zu ermitteln, zu 
beschreiben und zu bewerten (siehe dazu etwa §§ 1,2 und 2a BauGB sowie § 2 
Abs. 1 UVPG), reichen die vorliegenden Informationen nicht aus. 
 
Da die in der Denkmalliste nach § 5 DSchG MV eingetragenen bekannten bzw. 
vermuteten Bodendenkmale nicht den tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale 
widerspiegeln, sollten auf Kosten des Vorhabenträgers frühzeitig durch 
geeignete Fachfirmen mit anerkannten Prüfmethoden (archäologische 
Voruntersuchung mittels einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten) 
Untersuchungen zum tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale durchgeführt 
werden. Erst auf Grundlage dieser vom Vorhabenträger ggf. gemäß § 2 Abs. 4 
Sätze 2 und 3 BauGB bzw. § 6 Abs. 1 UVPG (nach Maßgabe der Anlage 1 UVPG) 
bereitzustellenden entscheidungserheblichen Unterlagen können dann die 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Bodendenkmale zuverlässig beschrieben und 
bewertet werden. 
 
Dadurch erhöht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil 
Verzögerungen des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbekannter 
Bodendenkmale (§ 11 Abs. 3 DSchG MV) während der Durchführung des Vorhabens 
vermieden werden. 
 
Denn wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige 
Bodenverfärbungen entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 (1), (2), (3) DSchG 
MV der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und 
die Fundstelle in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung 
erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige 
spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist 
im Rahmen des für den Vorhabenträger Zumutbaren verlängern, wenn die 
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sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals durch die 
Denkmalbehörden oder deren Beauftragte dies erfordert. Die Anzeigepflicht 
besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer 
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
 
HINWEIS auf die Handreichung "Kulturgüter in der Planung": 
 
Für die Berücksichtigung des kulturellen Erbes in Umwelt- und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen wird auf die Handreichung "Kulturgüter in 
der Planung" verwiesen: 
 
UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur 
Berücksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen, Köln 2014. 
 
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/dokumente_193/UVP- 
Kulturgueter_in_der_Planung.pdf 
 
 
HINWEIS zum Denkmalschutzgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern: 
 
Die Denkmalfachbehörde, das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, stellt 
den für die Führung der Denkmallisten gemäß § 5 DSchG MV zuständigen unteren 
Denkmalschutzbehörden den Stand der Erfassung (Inventarisierung) der 
Bodendenkmale als Kartengrafiken und seit 2010 tagesaktuell über einen Web- 
Map-Service (WM-Dienst) zur Verfügung. Die Bodendenkmale sind dabei 
lediglich als unregelmäßige Flächen oder als Kreisflächen ausgewiesen. 
 
Dabei ist bei den lediglich als Flächen, die sich mitunter überlappen, 
ausgewiesenen Bodendenkmalen von vornherein klar, dass es sich bei diesen 
Flächen 
 
um vermutete Bodendenkmale handelt. 
 
Denn tatsächliche Bodendenkmale haben drei Dimensionen (nicht nur zwei) und 
müssen, um den Status tatsächliche Bodendenkmale gemäß DSchG MV zu erhalten, 
von den Behörden als Körper mindestens so genau bestimmt sein, dass sich die 
Körper nicht gegenseitig durchdringen, von der für die Führung der 
Denkmalliste zuständigen Vollzugsbehörde nach förmlicher Anhörung der 
Landesdenkmalfachbehörde mit diesen Daten in die Bodendenkmalliste 
aufgenommen sowie der Grundstückseigentümer und die Gemeinde von der 
Eintragung der Denkmale bzw. des Grabungsschutzgebietes in die Denkmalliste 
benachrichtigt werden. 
 
 
Mit Urteil vom 27. April 2017 hat das Verwaltungsgericht Schwerin (2 A 
3548/15 SN) festgestellt, 
 
dass das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG MV) keine 
Ermächtigungsgrundlage für Auflagen zur Sicherstellung und Bergung 
 
vermuteter Bodendenkmale zu  L a s t e n  d e s  B a u h e r r n 
 
gibt. 
 
Im einzelnen stellt das Gericht zu lediglich als Flächenumrissen 
gekennzeichneten Bodendenkmalen (im folgenden wörtlich zitiert) fest: 
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(Rn. 43), "Nach dem eindeutigen Wortlaut knüpft § 7 Abs. 1, 5 DSchG MV an 
das tatsächliche Vorliegen eines Denkmals an. Der bloße Verdacht genügt - 
auch wenn er auf konkrete Tatsachen gestützt sein mag - nicht." 
 
(Rn. 51), "Im Ergebnis genügt es für die Annahme einer Grundstücksfläche als 
Bodendenkmal wegen des mit einer Unterschutzstellung verbundenen Eingriffs 
in Grundrechtspositionen der Grundstückseigentümer und -nutzer nicht, dass 
das Vorhandensein eines Bodendenkmals nur vermutet oder auch nur für 
überwiegend wahrscheinlich gehalten wird. ..." 
 
(Rn. 54), "Auch ermächtigt § 7 Abs. 5 i.V.m. § 11 DSchG MV nicht 
 
zur Verpflichtung eines Bauherrn 
 
zur Heranziehung von archäologischen Aufsehern oder Baubegleitern. 
 
Ebenso wenig kann aus diesen Normen die Ermächtigung zur Verpflichtung eines 
Bauherrn 
 
zur Bergung und Erfassung der gefundenen Denkmale 
 
oder zur Information über die in Aussicht genommenen Maßnahmen abgeleitet 
werden. 
 
Beides ist nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 11 Abs. 4 DSchG MV originäre Aufgabe der 
Denkmalfachbehörde bzw. unteren Denkmalschutzbehörden. 
 
Die denkmalbezogenen Verpflichtungen des Bauherrn beschränken sich im 
Wesentlichen auf die Auskunfts-, Anzeige- und Erhaltungspflicht (vgl. §§ 9 
Abs. 1, 11 Abs. 2, 3 DSchG MV)." 
 
Vorgang besteht aus: 
ORI240703_010006E06.xml 
ORI240703_010006E06.pdf 
 
Dr.-Ing. Michael Bednorz 
0f6fa4c42bdc8ef42722457ae538b64d 
16.08.2024 13:51:16 
 



Untere Denkmalschutzbehörde
- des Landkreises Rostock -

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung
August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Az.: 03740-24-63301

Auskunft erteilt: Herr du Mont

09.07.2024

Stellungnahme aus denkmalpflegerischer Sicht gem. §§ 1 (3) und 7 (6) DSchG M -V

Vorhaben: B -Plan Nr. 23 Gemeinde Sanitz
Hier: Denkmalschutz

Bauort: Sanitz,

Lage: Gemarkung Sanitz-Hof, Flur 2, Flurstücke 81/3, 82/3, +div.

Baudenkmalpflegerische Belange werden von dem Vorhaben nicht berührt.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Gebiet des o. g. Vorhabens keine Bodendenkmale bekannt. Bei

Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt werden.

Daher sind folgende Hinweise zu beachten:

Wenn während der Erdarbeiten archäologische Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt

werden, ist gemäß § 11. Denkmalschutzgesetz M -V (DSchG M -V) die zuständige untere

Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum

Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in

unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der

Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5

Werktage nach Zugang der Anzeige.

Für weitere Auskünfte zu den bodendenkmalpflegerischen Belangen stehen jederzeit die untere

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock, Am Wall 3-5, 18273 Güstrow (Herr du Mont; Tel.: 03843

755-63301; E-Mail: patrick.dumont@Ikros.de) und das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M -V

(Domhof 4/5, 19055 Schwerin, Tel.: 0385/ 58879-111) zur Verfügung.

du Mont

SB Denkmalpflege







Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Immissionsschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 091-091n-BP02300-E240624
Vorhaben: B -Plan Nr. 23 Baugebiet „Südblick"
Vorhabensträger: Gemeinde Sanitz

Güstrow, 25.07.2024
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-454

Die Ausführungen zum lmmissionsschutz in der Planbegründung nehmen Bezug auf eine Schalltechnische
Untersuchung TUN 07.2018 sowie eine Verkehrstechnische Untersuchung der Merkel Ingenieur Consult
04.2019. Diese lagen den Unterlagen nicht bei, so dass die Angaben zu ermittelten Schallpegeln nicht
nachvollzogen werden konnten.
Die Gutachten sind auf Aktualität zu prüfen, ggf. zu aktualisieren und im Rahmen der nächsten Beteiligung
vorzulegen.
Bezüglich der Verkehrslärmimmissionen ist zu berücksichtigen, dass zwischenzeitlich die RLS 90 durch die
RLS 19 als Berechnungsgrundlage ersetzt wurde.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Natermann



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Bodenschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 091-091n-BP02300-E240624
Vorhaben: B -Plan Nr. 23 Baugebiet „Südblick"

Vorentwurf
Vorhabensträger: Gemeinde Sanitz

Güstrow, 22.07.2024
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-454

In Auswertung des Text- und Kartenteils zum o.g. Plan geben wir im Rahmen der Einbeziehung der Träger
öffentlicher Belange unsere Stellungnahme für den Planungsträger ab. Der vorliegende Plan wurde auf
Belange des Bodenschutzes und entsprechend unserem Kenntnisstand auf das Vorhandensein von Altlasten
auf den angegebenen Grundstücken geprüft.

Die Gemeinde hat sich mit den Belangen des Bodenschutzes noch nicht ausreichend auseinandergesetzt. Sie
hat Böden mit einer hohen Schutzwürdigkeit für eine bauliche Nutzung überplant. Damit sind erhebliche
Eingriffe in die Bodenfunktionen verbunden. Die gem. § 2 BBodSchG natürlichen Funktionen des Bodens und
Nutzungsfunktionen gehen verloren oder werden erheblich eingeschränkt.

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Satzungsgebiet hier nicht bekannt. Eine Altablagerung könnte
sich It. Planunterlagen auf dem Flurstück 86/10 der Flur 2 der Gemarkung Sanitz-Hof befinden. Dieses
Flurstück existiert jedoch nicht (mehr). Die Planunterlagen sind anzupassen.

Der Prüfumfang für das Schutzgut Boden ist gem. LABO auf folgende Belange zu erweitern:
• Beschreibung der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden, ausgehend von den Wirkfaktoren

und —pfaden,
• Beschreibung und Bewertung des Ist -Zustands der Böden mithilfe von Methoden zur Beschreibung und

Bewertung der Bodenfunktionen,
• Ermittlung der Erheblichkeit und Prognose der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden,
• Prüfung von Planungsalternativen,
• Ermittlung von Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Beeinträchtigungen

(auch bei baubedingten Eingriffen),
• Maßnahmen zu Überwachung

Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass für die Erschließungsmaßnahmen im B -Plan -Gebiet und alle
Baumaßnahmen > 3.000 m2 aufgrund der hohen Schutzwürdigkeit der anstehenden Böden ein
Bodenschutzkonzept (BSK) und die bodenkundliche Baubegleitung (BBB) gefordert werden wird.

Hinweise:
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen, welche eine
Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung
oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden.

Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle,
Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom
Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Abfälle dürfen nicht zur
erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.



Soweit weiterhin im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem
Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das
Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 Bundes- Bodenschutz-
und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten.

gez. Hadler



 

 

Landkreis Rostock  Güstrow, 13.08.2024 
Umweltamt Unser Az: 66.0-51.10.40-176-454 
Untere Naturschutzbehörde 
 
 
Amt für Kreisentwicklung 
SG Regional- und Bauleitplanung 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Reg-Nr.: 091-091n-BP02300-E240624 
Vorhaben: B-Plan Nr. 23 Baugebiet „Südblick" 
Vorhabensträger: Gemeinde Sanitz 
 
 

 

Aus Sicht der Untere Naturschutzbehörde wird zum Vorentwurf des B-Plan Nr.23 der Gemeinde Sanitz mit 
Stand vom 24.06.2024 wie folgt Stellung genommen: 

1. Die Anlage der Planstraße B zwischen den Gemeinbedarfsflächen sowie die Anlage des Planwegs C 
erfordern die Teilrodung der Baumhecke, welche als gesetzlich geschütztes Biotop anzusprechen ist. 
Gleichzeitig erfüllt die Baumhecke eine Ausgleichsfunktion für andere Eingriffe in Natur und 
Landschaft. 
Neben der unmittelbaren Schädigung wird die Baumhecke durch die heranrückende und 
abschneidende Planung mittelbar beeinträchtigt. Sie verliert ihre naturschutzfachliche sowie ihre 
naturschutzrechtliche Einordnung und Wertigkeit. Das Verfahren zur unmittelbaren und mittelbaren 
Schädigung des Biotopes ist mit der unteren Naturschutzbehörde abzusprechen. Die Beteiligung der 
anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie ein Kompensationserfordernis sind im weiteren 
Planaufstellungsverfahren einzubauen. 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass der nördlich angrenzende Bebauungsplan Nr.14 in der 
zeichnerischen Darstellung des Erhaltungsgebotes der Baumhecke betroffen ist. 

3. Der Artenschutzfachbeitrag (AFB) soll auf der Grundlage einer Potentialanalyse erfolgen. 
Insbesondere sind die Offenlandbrüter und Gehölzbrüter anzusprechen. Aufgrund der 
Südexponierung des Plangebietes im Verhältnis zur Baumhecke und mangels konkreter Aussagen zu 
den Bodenverhältnissen sind die Betrachtungen auf Reptilien und Wildbienen auszuweiten. 
Der AFB soll sich auch mit der Scheuchwirkung auf die angrenzenden Dauergrünlandflächen sowie 
der zur freien Landschaft gewandten Straßenlage (Planstraße A) auseinandersetzen. 

4. Die Vermeidungsmaßnahmen im Artenschutz sollten eine namentlich zu benennende ökologische 
Baubegleitung einbeziehen. Weiterhin sollte der Nutzungswechsel von Acker in Baugebiet ohne 
zeitlichen Verzug sowie insektenschonende Beleuchtung in die Betrachtung einfließen. 

5. Es wird ein Korridor in Form einer Grünfläche als Puffer zwischen Baumhecke und Baufläche dringend 
empfohlen. 

6. Hinsichtlich der Bebauung des WA4 und WA5 im starken Gefälle wird um Abstimmung gebeten. Die 
Abstimmung werden die Topografie und den Höhenbezug betreffen. Ggf. kann eine bereits 
vorliegende Erschließungsplanung Aufschluss geben, ob die geplante Bebauung das Gefälle 
berücksichtigt oder eine vollständige Anhebung des Geländes vorgesehen ist. 

7. Es wird darauf hingewiesen, dass die geplante Ein- und Ausfahrt zum WA5 sowie die Zufahrtstraße 
zwischen WA4 und den Gemeinbedarfsflächen mit den Festsetzungen einer Grünfläche im B-Plan 
Nr.22 (öffentliches Wegebegleitgrün) nicht in Einklang sind. 
 



 

 

 (Auszug Vorentwurf B-Plan Nr.23) 
 
 

 (Auszug B-Plan Nr.22) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Duwe 
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